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TEXTlJCt-IE FESTSETZT Zt.n4

lm

p'lanungs-- und Bauordnungsv-echtliche
Festsetzungen gem. Bau(;13 und BauNVO

PlanungsrechLliche Fest-:letztingen(S 9 (]) BauGB)

1.0
] .1

Ärl der paul i.chen Nutzung(S 9(1) Nr. l BauG13)

AJlgeineines Wohngebiet (WA) gemäß- S 4 BaiiNVO

ZuLässig sind Wohnqet)dude so\.'ie nichtstöt'ende H.lndwer l<s
betr i e])e un(] .Xrz t.pr.3xen
An].aßen fur' kit'chliche und l<illl-lii'elle Zts'c-cl<q sowie:' Läden,
schalk- uric] Speisen'irtschafLen sin(] nicht. Bestandteil des
BebauungsË)lines und sorrtit unzulässig (s 1 (51 BauNVO)
Ausnahmen n.ach S 4 (3} sind niclnt Bestandteil (lies Bet),:itJ
i.ingsplanes und damit: nicht ztJI.ässlg (S 1 (5) RatINVO)

2.0 Maß der baulichen Nutztlng (S9 (1) Nr. l RauG13)

Die Zahl der Vollgeschosse, dle Grtlnt:iflächenzahl (GRZ)
und die (-Jeschoßflächenzahl (GFZ) et'gibt: sic:h alls dc'm ELn-
t:rag in die Plan\zeichntlng (Ntltzun-]sschafllone)
Für die Geschosse, die mi.t D gekennzelcl\net sind (T+ D)
gelten kJesondere gestaJLerische FesLset.zungen (siehe
laierzu bauordntlngsi'echtliclae Festsel:ztingf'n Nr. 1 . 1.6)

3.0 Die Batlweise. die {iberbat)baren und nicht überba11bare11
Grilndst:iicksflächen sowie dle Seel Itlilq der baut schen Anla-
gen (S 9 (1 ) Nr. 2 BauGB)

3 Fi.It' dte Ber'eiche A des d('s Allgemeinen [Vol-ingek)iet:es wir c]
dJe Bauweise .lls Offene B.3il\~.eis(- FestgeseF-zt. (S 22 (2)
Ba t] NVO )

3.2 Fur den ReL'eich B (]es A]]y(nmF'hen XN{)]angebtet:es wdr'(:t (]lr
BIUhrClgf' als off(3np R.3tJt~;(lise festgesr:'t-zt. Zul.essig sind
ni] r- DofaËif' J h.; ilse' r

3 . :3 Fal' der\ Be?rel(:t) C t'lps älJg(-me'inf:'n LVohnqet')letes \N'iF'(i dlr'
Batiwelse -:J('r-i. $22 (4) f3,auN\:(n is t)esortdr"r-e Rauweist' fi:'st
gesetzt lind zwar wie folgt-: Die (;et);jude sind jeK'Pils r'llt.
ihr'er ëisLli(-hen. p.at'allee zllr Hatlptlfir strLcllFtir)q
ver']at.tff?nden- GJetiHtJ(]eaußf'rlw,3n(!t\3nd aula (]eE' Gt-r'Hzo ziinl
Nacht).]r-:JT't.irtdst:link z]] c't-r'icht:c:n (Fiirtseitige GI f'Hzl)r--
b.a il unq )

C
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3.4 Wichtige, aus stadtgestalterischen Gründen notwendigeBaufluchten und GebäÜdeversätze sind im Planeintrag mit
Bgulinien in Verbindung mit Baugrenzen dargestellte und
festgesetzt. Die Gebäude sind prallen zu den Baugrenzen
zu ei'richten .

3.5 Die in der Plandarstellung eingetragenen Hauptfirst-
richtungen sind als zwingende Festsetzungen. verbindlichund kerinzeichnenen gleichzeitig die Gebäudelängsachse
Die Gebäude sind parallel zu den Hauptfirstrichtungen zu
erd.chten. Untergeordnete Nebenfirstrichtungen sind
zulässig .

4.0 Flächen für Garagen. Stellplätze und Nebenanlagen (S 9
( 1) Nr. 4 BauGB)

Garagen sind zunächst auf den dafür im Bebauungsplan
ausgewiesenen Flächen für Garagen zu errichten. Weitere
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig oder in den Gebäudegrundriß zu inte-
gr hefen .

Vor den Garagen\ ist ein Stellplatz als Stauraum zur
öffentlichen Verkehrsfläche(Straßenbegrenzungslinie) von
mindestens 5,0 m Tiefe vorzusehen und von Einfriedungenf rei zuha l ten .

Nebenanlagen im Sinne des S 14 (1) BauNVO sind bis zu
einer Größe von 12 M2 zulässi.g

5.0 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbe
stimmung (S 9 (1) Nr. ll BauGB)

Verkehrsflächen als Straßenverkehrsflächen und Wirt-
schaftswege gemäß Planeintrag
Die in der Plandarstellung gekennzeichnete Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird bei
Erschließung der südlich an das Baugebiet angren-
zenden möglichen weiteren Bauabschnitte als ver-
kehrsberuhigte und fußgängerfreundliche Verkehrs-
fläche(Wohnstraße) gestaltet

und

6.0 Öffentliche und private G.riinflächen (S 9 (1) Nr
BauGB )

15

Öf rene l sche Grüne l ächen
eintrag .

( Gene ind e Gönnte im ) l aut P lan

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Grünflächen sind mit
bodenständigen Laubbäumen und Sträuchern zu beplanzen und
als Ortsrandbegrünung dauernd zu erhalten. Im Falle eines
notwendigen Ersatzes durch Absterben der Räume und
Sträucher- o.ä. sind die entsprechenden Pflanzen gleichar-
tig zu ersetz en .

7.0 Flächen für Gemeinschaftsanlagen. Stellplätze und Garagen
(S9 (1} Nr. 22 BauGB)

Flächen fur Garagen laut Eintrag in die Planzeichnung
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8.0
8.1

Höhenlage der baulichen Anlagen (S 9 (2) BauGB)
Für die Festsetzungen zur Begrenzung der Höhenentwick],ung
der baulichen AnJ'ages wird' das Niveau 0,0, das de;
Oberkante. des..Straßen>e.]-ages .der am nächst.gn gelegenenöffentlichen Verkehrsfläche (gemessen in Straiienmitte)
entspricht. als Bezugsmaß heran'gezogen

8.2 Die Oberkante der "Rohbaudecke Ke]].ergeschoß" darf eine
Höhe von +0,6 m nicht übersteigen.' Versetzte Ebenen
innerhalb des Gebäudes sind zulässig, sofern die Rege-
lungen des Punktes 8.3 "Traufhöhen" ei'füllt sind. '

8.3 Festsetzungen der maximalen Traufhöhen: Die Traufhöhe
wild definiert als der Schnittpunkt zwischen OK l)achhautund Außenkante Fassade. TraufriÖhen dürfen eine Höhe von
maximal TH=3.75m nicht übersteigen. Die Traufhöhe vonGaragen darf an keine Stelle' das Maß von 2.30m
überschreiten
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11 BauordnungsrechtlicheFest?etgungen gemäß S 86 der
l.andesbauordnung für Rheinland--Pfalz in der Fassung
vom 08 . 04. 1991

l.o.o Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (S 86 (1)Nr. l LBO)

l.l.o
l.l.l

Dächer
l)achform

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind
nur Satte]dächer oder aus Satte].- oder Pultdächern zusam-
mengesetzte Dächer zulässig.

An das Wohnhaus angebaute Garagen dürfen nur entsprechend
der Dachneigung des HauptbaukÖrpern errichtet weiden und
in dessen Dachdeckungsmaterial gedeckt werden. Gemeinsam
auf der Grundstücksgrenze errict)tele Garagen sind nur mit
blei.cher Dachform oder mit einem gemeinsamen Dach und mit
einheitlicher Dachdeckung zulässig.

1.1.2 Dachneigung
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die
zulässige Dachneigung zwischen 35' und 45' festgesetzt
Bei Gebäuden mit zusammengesetzten Dächern müssen Dach
neigung und Dachform gleich sein

1.1.3 Dacheindeckung
Zulässig sind nur rottonige Ziegel und Betondachgteine
Schwarze, dunkel- oder hellgraue Dacheindeckungen und
glasierte Ziegel sind unzulässig

1 . 1 ..4 Dachaufbauten, Daches nschnitte und Dachflächenfenster
Dac''hgauben sind nur bis zu z/: der Traufenlänge der
dazugehörigen Dachfläche zulässig
Sollen mehrere Dachgauben alle einer Dachflläche angeordnet
werden. so sind sie in gleicher Höhe und gleichem Mate-
r ia l aus zufüh ren

1.1.5 Vollgeschosse, für di.e besondere gestalterische Anfor
derungen ge] ten :

Fur die in der Nutzungsschablone mit: D gekennzeichneten
Geschosse gi] t
Diese Geschosse si.nd so anzuordnen und zu gestalten,
sie vollständig im Dachraum (Dachschräge) liegen. Die
lässigkeit von Kniestöcken bleibt hiervon unberührtbedeuflet also: Es sind maximal 2 Geschosse möglich,
]as zweite zulässige Vollgeschoß voll im Dachraum

daß
Zu-
l+D

wobei
liegenda s zwe ite

muß .
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2.0 Fassadengestaltung der baulichen Anklagen
Die Fassaden a]]er Gebäude sind a].s Putzfassade auszu-
führen. Die Sockelzone ist ebenfalls zu verputzen. Für
die Farbe der Außenwände sind helle Farben zu verwenden.
Reines Weiß ist ausgeschlossen.

Haupt- und Nebengebäude sind im g.leichen Außenmaterial
her'zustellen. Für'die Fassadengestaltung sind Verkleidun-
gen. die ei.n Material nur vortäuschen, nicht zugelassen.
Nicht zulässig sind insbesondere
Materialien mit qjänzender Oberfläche, wie z. B. gla-
sierte Fliesen oder Keramikplatten, Kunststoff. Asbest-
zement-, Teerpapp' oder Metallaußenwandverkleidungen
sowie Verklei:jungen aus Marmor- und/oder Kunst--
steinplatten, Sichtmauerwerk aus hellen Materialien undGlasbäusteine. Ausnahmsweise sind für Gebäudesockel oder
als Gliederungselement matte Keramikplatten .in .Erdfarben
möglich, die Ëlattengröße darf jedoch nicht kleiner sein.
als das DIN-Format des NF-Ziegelsteines.
Ein natürlicher Bewuchs der Fassaden durch Rank- und
Kletterpflanzen (gegebenenfalls mit entsprechenden Rank-
spalierën) ist auëdiückluch erwünscht

3.0 Gestaltung der nichtüberbauten Grundstücksflächen
Die nichtüberbauten Grundstückuflächen sind landschafts-
gärtnerisch oder als Nutzgarten anzulegen. zu gestalten
und dauerhaft zu pf legen .
Vorgärten dürfen nicht als erbe:i.ts-benutzt werden und sind, sofern
oder Gebäudeerschließung benötigtDie Flächen sind mit Rasen einzusäen
einheimischen Stauden und Gehölzen zu

oder Lagerflächensie nicht als Zufahrt
werden , zu begrüßen .

oder mit überwiegend
bepf l unzen .

Als Beläge für die befestigten Flächen wie Einfahrten,
Stellplätze und . .Ei.ngan.g.swege., . sind :vetlTickerungsfähigeMater<ialien wie kleirftei'läge' Natursteinpfllaster und -zie-
gel oder wassergebundene 'Decken und Schotterras.en .zu-
Tässig. Reine BeE'on- und Asphaltflächen sind unzulässig
Aus landschaftspflegerischen Grün(Eien sind bei allen
Pflanzungen im ëeltiingsbereich des Bebauungsplanes ein-heimische Laubbaum- und Straucharten zu verwenden. Die
Verwendung von Nadelgehölzen wird ausgeschlossen.

Star\dplätze für Abfallbehälter, dieöffentliche Verkehrsfläche grenzen,
si nd aestalteri sch in
abzupf lanzen . daß gie
n icht einsehba i' s ind

unmitte lba r an
sind unzulässig .

den Vorqarten so zu integrieren
vom öf feHL l lehen Straßenraum

die
Sie
und
aus
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1.4.0 Einfriedungen. Abgrenzungen und deren Gestaltung
Grundstückseinfriedungen im Bereich der Vorgärten sind
nur bis zu einer Höhe von maximal. 1,0 m in Form von
beschnittenen Hecken oder Drahtzäunen mit Hinterpfllan-
zung bzw. als senkrechtstrukturiert;g.Ho.lzzä.une Zulässig.
Son;time Gartenflächen können zu öffentlichen Verkehrs-flächen zum Schutze vor Einsehbarkeit. Wind usw. mit
Hecken bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m abgegrenzt
werden. Zwischen benachbarten Grundstücken können
darüberhinaus Holzpalisaden, -lamellen oder Mauern ausNaturstein als S''icht-, Wind- und Sonnenschutz als
Ausnahme zugelassen werden. sofern ihre Höhe 1,90 m nichtüberschreitet

1.5.0 Antennen und Werbea n l aßen
Je Gebäude ist nur eine Antennenanlage zulässig. Werbe
anlagen und Warenautomaten werden füf den gesamten Gel
tungËbereich des Bebauungsplanes ausgeschlossen.

111 N 1] T Z riNGS S CHABLON E

Die im Plan eingetragenen Nutzungsschablonen gliedern
sich wie folgt

Bauwe i se
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gemäß(S 9 (B) Bat.dB)

l Lage des Pllangebietes und Grenze des räumlichen Gel
tungsbereiches des Bebauungsplanes
Das Gebiet des. Bebauungsplanes "Sonnenbergstraße Süd" liegt amwestlichen Ortsrand dër' Gemeinde Gönnheim und schließt;' die
bauliche E.ntwicklung der Gemeinde nach Süd-Westen hin
vorläufig ab. Die Begrenzungen sind im Norden und Osten die
GrundstüQksgrenzen der bestehenden Bebauung, im Westen ein
Wirtschaftsweg und im Süden die angrenzenden'Rebflächen.
Die genauen Grenzen Frgqbep pi.gh aus der Planzeichnung des Be
bieres beträgtl'm .Maßstab 1:1000. e' Gesamtgröße"de su Plante

2 Ausgangssituation/Bestand i] PI angebiet

g:::;"' ;WIES '7Pr=ä:$ghX l$:13&i llllil i
g.""t''' ;:l" ' ':i:;;i;Ü .) ::ä.';i."dllil;.11igl;? l? lil

3 Verkehrl iche Anbindung
Das Plangebiet ist derzeit über die Straße "Am Sonnenberg" und
einen Wirtschaftsweg entlang der Westgrenze des Plangebietes
an. das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossene Das Baugebiet
schließt unmittelbar an die vorhafidene Altbebauung an". Der
Ortskern der Gemeinde Gönnheim ist fußläufig gut erreichbar.

4 Erfordernis der Planaufstelllung/Entwicklung aus de
Flächen nutzungsplan
Der. rechtskräftige Flächennutzungsplan . der. Verbandsgemeinde
Wachenheim weist äas Plangebiet al's 'Wohnbaufläche aus. '
Der vor]iegende Bebauungsp]an nimmt diese Ausweisung des F].ä
chennutzungsplanes auf und ist somit aus dessen
Festsetzunäeh heraus entwickelt
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird der in den
letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nach neuen Bauplätzen inder Gemeinde Rechnung'getragen. Durch die Aufstellung des Be-
bauungsplanes soll gemäß den Grundsätzen des S 1 (5) BauGB
eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohle
der. Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung gewährleistet
werden und dazu beigetragen werden. eine mengchälwürdige Um-
welt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln .
Diese Ziele werden im Bebauungsplangebiet "Sonnenbergstraße
Süd" durch eine ökonomische Baull'aridausnutzung und eine günsti-
ge Orientierung der Baugrundstücke erreicht. Durch die vorge-
sehene Bebauung und 'die im Bebauungsplan festgesetzte
Ortsrandbegrünung wird überdies der Ortëränd ge.geniiber. der
derzeit bësteheiiden Ortsrandsituation verbessert (niedrige
Bebauung und entsprechende Eingrünung). Dies. trägt zur
Verbesserung des Ortlsbildes bei unä kommt somit dem Gesamtort
zugute

5 Erläuterung der Planung
Das Baugebiet wird a]s "A].lgemeines Wohngebiet" nach S 4 der
BauNVO festgepetz!. Im Süden des Plangebietes .ist ein 2,0 m
breiter Streifen für die Eingrünung des' vorläufigen Ortsrandes
ausgewiesen, so daß hier ein harmonischer Ortsrand entstehenann

Für die Neubebauung gelten die Prinzipien einer ökonomischen
Erschließung mit hohem gestalterischen'Wert sowie einer an die
örtlichen. begebenheiten angepaßten .Bauweise.. Das Bauprogramm
sieht eingeëchossige Ein2e=L- und Doppelhäuser riiit ' der
Mög[ichkeit eines zÜsätz]ichen Vo]-]geschË)ëses i.m Dachraum in
g=Efener Bauwei.se vor. Dies entspricht den vorliegenden
BauwünscheB.und den allgemei.nen Ziel'vorstellungen der Gemeinde
über eine f].ächensparende Bebauung.
Zur Wahrung der Ortscharakteristik ist daher z.B. im Teil-
bereich B bine Bauweise festgeschrieben. die durch zwischen
zwei Hauptgebäuden angeordnete Garagen die räumliche Dichte
des Ortskernes in Variation übernimmt und in das Neubaugebiet
überträgt
Im .gesamten Baugebiet wurde in besonderem Maße auf eine
städtebauliche IrlLegration der Neubebauung in die gewachsenen
Struktur.e.n des Ortes. sowie auf eine optimale Ausnutzung des
zy{ Verfügung stehenden Baulandes bei guter Orientierung undallgemein 'hohem Wohnwert geachtet
Im .Plangebiet i.st. für. die weitere Erschließung des geplanten
nächsten Bauabschnittes bereits eine Erscihließung;straße
Eingeplant. die bei einer späteren Bebauung bis zur
"Wa].tërshöhe" fortgeführt werden 'boll, um somit einen zweiten
Anschluß des Baugebietes an den Ortskern zu schaffen.



BEBAUUNGSPLAN
SONNENBERGSTRASSE

6 laßnahnen zur Verwirklichung des Bebauungsplans
Für die Neuordnung der Grundstücke . ist die Durchführung .einer
Baulandumlegung erforderlich. Die in der Planzeichnung darge-
ste[[te Par2e[iierung so]]te hierfür a].s Anha]t dienen.

An dieser Stelle wird nochmals auf die textlichen Festsetzungen
leë Bebauungsplanes hingewiesen .

Gönnheim, im Oktober 1991

a usgefertigt :
Gönnheim , den 30 . 06 . 92

ot,%,
lIFt sb ü rg e r m e i st e r

'b


